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Die Geschäftsprüfungsdelegation
(GPDel)

«La Delegation des commissions de gestion
fete, en ce mois de mars 2012, ses 20 ans
d'existence. La mise en place de cet organe a

ete un pas decisif pour la haute surveillance
parlemantaire et je vous propose de revemr

sur son historire.» (Pierre-Frangois Veil-
lon, Bericht GPK-NR/SR / GPDel 27.01.12

(BB1))

Alles hat 1989 angefangen, mit der parlamentarischen

Untersuchungskommission (PUK),
betreffend die Ereignisse im Eidg. Justiz- und

Pohzeidepartement, bekannt als politischer
Skandal im Staatsschutz (Fichen-Affare).
«Dans son rapport, la commission (PUK) con-
sidere que cette situation «tient certainement ä

ce que ces domames ont echappe ä un contröle
adequat des autontes pohtiques responsables
et ä ce que le Parlement ne dispose d'aucun

moyen legal pour en exercer le contröle appro-
fondi».»
Im Übrigen hat die PUK die Notwendigkeit
eines standigen Ausschusses befürwortet, der
die parlamentarische Oberaufsicht über den

Ausland- und Iniandnachrichtendienst (Staatsschutz)

ausübt. Auf dem Weg der Initiative
schlägt die PUK vor, den Geschäftsprüfungskommissionen

(GPK) für bestimmte Falle

eine gemeinsame Delegation beizugeben, die
sich Dossiers aus dem Geheimbereich vorlegen

lassen könnte. Der Bundesrat ist vehement

dagegen. Es geht nicht darum eine permanente
PUK zu schaffen, sondern nur dem Parlament
seme Aufsichtsfunktion zu ermöglichen.

Kurz darauf setzt das Parlament im März 1990

eine neue PUK ein; es geht um die P-26
Affare im EMD Die PUK sieht ein zusätzliches

Erfordernis, um die parlamentarische Aufsicht
zu verstärken. In einer neuen Initiative schlägt
sie die Schaffung einer permanenten Delegation

vor, welche die Tätigkeit der Verwaltung
untersuchen soll. Der Bundesrat zeigt sich
etwas positiver, befürwortet die Schaffung einer
solchen Delegation, aber insistiert, dass sie
nicht einen grösseren Umfang aufweist als die

Finanzdelegation.

In der Wintersession akzeptieren die beiden
Räte die Initiative grossmehrheithch Das
schliesslich dem Parlament vorgelegt Projekt
sieht eine Delegation der GPK vor, welche mit
ausgedehnten Rechten die Oberaufsicht m den

Bereichen Nachrichtendienst und Staatsschutz
auszuüben befugt ist.

Das Parlament behandelt das Projekt m der
Herbstsession 1991 und am 13. November
1991 stimmen die beiden Kammern ohne

Gegenstimme zu. Die Delegation ist damit
geschaffen und konstituiert sich in ihrer Sitzung
vom 4. März 1992 Sie zählt je drei Mitglieder
der GPK des Nationalrates bzw. des Ständerates.

Ende 2011 hat eine Änderung des Parlamentsgesetzes

die Informationsrechte der GPK
gegenüber dem Bundesrat weiter gestärkt.
Die Oberaufsicht der GPDel wird gleichzeitig

explizit auf alle Bereiche des staatlichen
Handelns ausgedehnt, die geheim gehalten
werden, wenn deren Kenntnisnahme durch

Unberechtigte den Landesmteressen einen
schweren Schaden zufügen könnte

«Die Delegation hat unbeschränkten Zugang
zu den Geheiminformationen der Regierung.

Dieses Recht gründet auf Artikel 169

der Bundesverfassung der schweizerischen

Eidgenossenschaft, wonach den vom Gesetz

vorgesehenen besonderen Delegationen von
Aufsichtskommissionen keine
Geheimhaltungspflichten entgegen gehalten werden
können. Neben der Delegation der

Geschäftsprüfungskommissionen gibt es nur noch eme

Delegation mit gleichen Befugnissen: die
Delegation der Finanzkommissionen (FmDel),
welche sich u.a mit jenen Budgetbereichen
befasst, die geheim gehalten werden müssen,
so wie dies beim Budget der Nachrichtendeinste

der Fall ist.»
Quelle, www.parlament.ch
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